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Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes und der 
örtlichen Bauvorschriften, jeweils mit ihren Festsetzungen durch 
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text, mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmen und dass die für 
die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
beachtet wurden.
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Abgrenzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

Bestehende Grundstückgrenze (Kataster)
Flurstücknummer326/1

bestehende Gebäude mit Hausnummer
49

Höhenlinie mit Geländehöhe über Normalhöhen-Null (NHN)

bestehende Böschungen

Hinweise - Plangrundlage

373,00

geplante Höhe über Normalhöhen-Null (NHN)488,000

Überbaubare Grundstücksflächen

nicht überbaubare Grundstücksfläche
Nebenanlagen / Garagen (Ga) / Stellplätze (St)

überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster)
Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

offene Bauweise (o) nur Einzelhäuser (E) zulässig

Satteldach (SD) 
Dachneigung in Grad35°- 38° 

SD 

o

0,4

max. Firsthöhe in Meter über Bezugshöhe FH max.

max. Traufhöhe in Meter über Bezugshöhe TH max.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften

Zeichenerklärung

Allgemeines Wohngebiet

Art der Baulichen Nutzung (Baugebiete)

WA 1-2

Verkehrsflächen u. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Erschließungsstraße: Private Straßenverkehrsfläche

Füllschema der Nutzungsschablone

max. Trauf- und Firsthöhe

Anzahl Vollgeschosse

Bauweise

GRZ = Grundflächenzahl

Baugebiet

Dachform / Dachneigung

Bezugshöhe für Höhenfestsetzung in Metern über NHN472,00

PFG 2 : Erhalt der Böschung und BepflanzungPfg 2 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Bezugshöhe über NHN

PFG 1:     Einzelbaum 

PFG 3 : OrtsrandeingrünungPfg 3 

E

Ga / St

Firstrichtung 

WA 1
THmax 6,5 m
FHmax 9,5 m

BZH nach Planeinschrieb

SD 35° - 38°

II

0,4

o E

WA 2
THmax 4,5 m
FHmax 8,0 m

BZH nach Planeinschrieb

SD 35° - 38°

I

0,4

o E

WA 1
THmax 6,5 m
FHmax 9,5 m

BZH nach Planeinschrieb

SD 35° - 38°

II

0,4

o E
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